


 

Seite 2  Es wird - auch für Zwecke des Vorsteuerabzu1s des Leistungsempfängers - nicht beanstandet, 
wenn in Rechnungen über Leistungen, die vor dem 1. August 2009 ausgeführt wurden, Um-
satzsteuer gesondert ausgewiesen ist, weil der Begriff „Betreiber eines Seeschiffes“ anders 
ausgelegt wurde. 
 


